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Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so 
entscheidet der Prüfungsausschuß unter Beachtung der 
jeweiligen Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gele
genheit zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und 
gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung 
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von 
fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnissos aus
geschlossen.

§27
Einsicht in die Prüfungsakten

Nach Abschluß des Prüfungsverfahrens wird dem Kan
didaten auf Antrag Einsicht in seine schriftlichen Prü
fungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer 
und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Das Nähere regelt 
die örtliche Prüfungsordnung unter Berücksichtigung des 
jeweiligen Landes-Verwaltungsverfahrensgesetzes.

Rahmenordnung
für die Diplomprüfung im Studiengang 

Physik
(Beschluß der Kultusnimisterkonforenz 

vom 5. 2. 11* *32)
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I. A llgem ein es

§ 1
Zweck der Prüfung

Die Diplomprüfung bildet den ersten bcrufsqualifizie- 
renden Abschluß des Studiums der Physik. Durch die Di
plomprüfung soll festgesteilt werden, ob der Kandidat die 
für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründ 
liehen Fachkenntnisse erworben hat, die Zusammenhänge 
seines Faches überblickt und die Fälligkeit besitzt, wis
senschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden.

§ 2
Diplomgrad

Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung wird der 
akademische Grad „Diplom-Ph>siker“ (abgekürzt: ..Dipl- 
Phys“) verliehen.1) ?) Auf Antrag des Absolventen ist in 
der Diplomurkunde der Studiengang anzugeben

§3
Regelstudionzeit

(1) Die Regelstudienzeit beträgt zehn Semester.*)
(2) In den örtlichen Prüfungs- und Studienordnungen 

sind der Studiengang und das Prüfungsverfahren ro zu 
regeln, daß der Student die Diplomprüfung grundsätzlich 
innerhalb der in Absatz 1 festgesetzten Kegelstudienzcit 
vollständig ablegen kann (Ü 1(> Abs. 3 HKG).

(3) Die Dauer der beiufspr aktischen Ausbildung (§ 8 
Abs. 1 Nr. 2. § 16 Abs 1 Nr. 4) w.rd auf die Regelstudienzeit 
nach Landesrecht nicht angerechnet.

$ ‘Ui
Prüfungen. Prüfungsfristen

(1) Der Diplomprüfung geht die Diplom-Vorprüfung 
voraus. Sie soll in der Regel unmittelbar nach dem vierten 
Semester abgeschlossen sein

(2) Die örtlichen Prüfungsordnungen können eine Tei
lung der Diplom-Vorprüfung und der Diplomptüiung in 
Prüfungsabschnitte voi sehen Sie können für du Diplom- 
Vorprüfung ferner versehen, daß die Prüfungslcist ingen 
durch studienbegleitende Leistungen, die nech Anforde
rungen und Verfahren einer Prüfungsleistung gleichwer
tig sind, ganz oder teilweise ersetzt werden. Diplomprü
fungen können durch studienbegleitendc Leistungen, die 
nach Anforderungen und Verfahren einer Prüfungslei- 
stung gleichwertig sind, nur teilweise ersetzt werden.

(3) Die örtlichen Prüfungsordnungen bestimmen die 
Fristen für die Meldung zur Diplom-Vorprüfung und zur 
Diplomprüfung oder zum letzten Teil der Prüfung Bt i ei
ner studienbegleitendcn Prüfung be stimmt die Prüfungs
ordnung auch den Zeitpunk». zu d**m ein Student die tr- 
fordei liehen studienbegleitenden Leistungen nueliw« scr 
muß. Die Fristen sind so ft st/uset/en. daß unter Beria k 
Mchtigung des sich an die Meldung anschließend* o l*rÜ- 
fnngsverfahrons die Diplom-Vorprüfung im Regelfall un
mittelbar nach dem vierten Semester und die Diplomprü
fung grundsätzlich innerhalb der für den einzelnen Stu 
diengang festgesetzten Regelstudienzeit vollständig bge- 
legt werden kann (§ 10 Abs. 3 HKG) Die Prüfungen kön
nen auch vor Ablauf der festgesetzten Frist abgelegt wer
den, sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderli
chen Leistungen nachgrwnesen sind.

$4
Prüfungsausschuß

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die duteh 
diese Rahmenordnung zugewiesenen Aufgaben ist eiti 
Prüfungsausschuß zu bilden4) F.r hat in der Regel nicht

')  Kur d»»* F estlegung  des akadem isch*-« G rad es  ist da* je w rih g e  [.andes- 
ro< hl m aßgebend

*) D as B estehen  d e r  D iplom prüfung k ann  narli M aßgabe d e r  b ea m trn re o h t 
liehen  V o rsc h n ite n  dek B undes und d e r l i n d e r  e in e  V orausse tzung  für 
d ie Ü bern ah m e in den  höheren  S taa tsd ie n s t b ilden

*) Diese F estse tzu n g  ist a ls e ine bloß vorläu fige b is zum  V orliegen v o n l.m p -  
feh lungcn  e in e r  S tu d ien re fo rm kom m ission  gem äß  § ß HKG zu v e r s u W n

')  Die ö rtlich e n  P rü fu n g so rd n u n g en  können  vo rsehen , daß  )e e in  P rü fu n g s 
au ssch u ß  fü r d ie  D iplom V orprüfung und  d ie  D ip lom prüfung  g rb ilu r t 
w ird



mehr als sieben Mitglieder. Die Amtszeit der Mitglieder 
betrugt in der Kegel drei Jahre.

(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter, die weiteren 
Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Stellve; 
treter werden für die Diplom-Vorprüfung und die Diplom
prüfung von der zuständigen Fakultät bzw. Abteilung oder 
dem Fachbereich bestellt. Die Professoren4) verfügen 
mindestens über die absolute Mehrheit der Stimmen.

(3) Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die Be
stimmungen der Prüfungsordnungen eingehalten werden. 
Er berichtet regelmäßig der Fakultät (Abteilung, Fachbe
reich) über die Entwicklung der Prüfungen und Studien
zeiten und gibt Anregungen zur Reform der Studienord- 
nungen/Studienplane und Prüfungsordnungen.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Kocht, der Abnahme der Prüfungen bcizuwohnen.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, deren 
Stellvertreter, die Prüfer und die Beisitzer unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Ver
schwiegenheit zu verpflichten.

$5
Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer und Beisit
zer. Er kann die Bestellung dein Vorsitzenden übertragen. 
Zum Prüfer darf nur bestellt werden, wer mindestens die 
Diplomprüfung im Studiengung Physik an einer wissen
schaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Grund
gesetzes oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt und, 
sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfor
dern, in dem der Prüfung vorangehenden Studienab* 
schmit eine eigenverantwortliche, selbständige Ix»hrtutig- 
keit ausgeübt hat.*) Zum Beisitzer darf nur bestellt wer
den. wer die Diplomprüfung im Studiengang Physik an ei
ner wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes oder eine vergleichbare Prüfung abge- 
legthat.

(2) Die örtlichen Prüfungsordnungen können vorsehen, 
daß der Kandidat für die Diplomarbeit und die mündli
chen Prüfungen den Prüfer oder eine Gruppe von Prüfern 
vorschlagen kann.

(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt da
für, daß dem Kandidaten die Namen der Prüfer rechtzeitig 
bekanntgegeben werden.

(4) Alle Prüfer, die an der Prüfung eines Kandidaten be
teiligt sind, bilden eine Prüfungskommission.

. / •  §6
Anrechnung von Studien- und 

Prüfungsleistungen’)
(1) Einschlägige Studienzeiten an anderen wissen

schaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grund
gesetzes und dabei erbrachte Studienleistungen werden 
angerechnet

(2) Studienzeiten in anderen Studiengängen sowie dabei 
erbrachte Studienleistungen werden angerechnet, soweit 
ein fachlich gleichwertiges Studium nachgewiesen wird. 
Studienzeiten an anderen Hochschulen sowie dabei er
brachte Studicnleistungen werden angerechnet, soweit 
ein gleichwertiges Studium nachgewieson wird*). Für die 
Gleichwertigkeit von Studienzeiten und Studienleistun
gen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kul
tusministerkonferenz und der Westdeutschen Hek Loren
konferenz gebilligten Äcjuivalenzvereinoarungen maßge
bend. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen, 
entscheidet die zuständige Stelle. Im übrigen kann bei 
Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für aus
ländisches Bildungswesen gehört werden.

* )  In» H t t lm ie r  v t n y r  O b erle itu n g  gem uU |  75 H K C  such Hoi h s c h u lleb rw i, d ie  
n u  M  d:«* Ik-r.e ichnuri4 „ K ru fe v .o r* tra g e n  - 

%) .h tlu 'hc V o rv c h r il irn  uL*vr du* Q u a lif ik a tio n  i l r r  P iu le r  «und /u
b*'tail<ten

•V 5 )  o f t l u h « * n  l ‘r u / u n x s o r d n t m g » * n  m u k * * * n  «nn«* K« K » *lu r iK  u b « *r  d»t* d a f ü r  

/uslandiK* Stelle treffen

• )  S o w e it :ia^h Lan desrech t .m öglich, sollen a n  aus länd isc hen  H ochschulen
v e rb ra c h te  S tu d ien ze iten  oder dab ei e rb ra c h te  S tud ien le is tu ng« * * if  A n 
tra g  a n g e re c h n e t w erden.

(3) Diplom Vorprüfungen und andere gleit hwertige 
lYütungsleistur.gnn. die d»'r Kandidat an wissenschaftli
chen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
im Studiengang Physik bestanden hat. werden angerech
net. Diplom-Vorprüfungen und einzelne Prüfungsleistun
gen in anderen Studiengängen oder an anderen Hoch
schulen werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
nachgewiesen w ird. Anstelle der Diplom-Vorprüfung kön
nen in begründeten Ausnahmefällen andere Prüfungslei
stungen angerechnet werden, soweit die Gleichwertigkeit 
nachgewiesen würd. Absatz 2 Satz 3 bis 5 gilt entspre
chend.

(4) In staatlich anerkannten Fernstudien erworbene 
I>eistungsnuchweise werden, soweit sie gleichwertig sind, 
als Studien- oder Prüflingsleistungen sowie auf d e Stu
dienzeit angerechnet. Bei der Feststellung der Gleichwer
tigkeit sind gemeinsame Beschlüsse der Kultu^numster- 
konferenz und der Westdeutschen Hektorenkonferenz zu 
beachten

(5) Die örtlichen Prüfungsordnungen können vorsehen, 
daß Entscheidungen der zuständigen Stelle über die 
Gleichwertigkeit noch Anhörung der für die Fächer zu
ständigen Prüfer erfolgen

(G) Soweit Studienzeiten nach den Absätzen 1 und 2 an 
gerechnet oder nicht angerechnet werden, verändern sich 
die jeweiligen Meldefristen für Prüfungen.

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 sind entspre
chend auf Feststellungen im Rahmen von Einstufungs
prüfungen nach § 19 HRG anzuwenden

§7
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 

Ordnungsverstoß
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausrei

chend“ (5,0) bewertet, wenn der Kandidat zu einem Prü
fungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder 
wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe 
von der Prüfung zurucktritt

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis g ütend 
gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuß un
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit des Kandidaten kann die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Werden die 
Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. 
Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in die
sem Fall anzurechnen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prü
fungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zu
gelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewer
tet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Auf
sichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistun
gen ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betref
fende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5.0) 
bewertet. Wird der Kandidat von der weiteren Erbringung 
der Prüfungsleistungen ausgeschlossen, kann er verlan
gen, daß diese Entscheidung vom Prüfungsausschuß über
prüft wird.

(4) Ablehnende Entscheidungen des PrüfungsausschuS*-
ses sind dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzu
teilen und zu begründen. Dem Kandidaten ist Gelegenheit 
zum rechtlichen Gehör zu geben. J j

II. Diplom-Vorprüfung.**,

§8
Zulassung

(1) Zur Diplom-Vorprüfung kann nur zugelassen wer
den. wer
1. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, einer ein

schlägigen fochgobundenen Hochschulreife oder ein 
durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staat
lichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis be- 
si ul, «*

2. an den Praktika und/oder Übungen in den Prüfungsfä
chern der Diplom-Vorprüfung (§ 10 Abs 2) erfolgreich 
teilgenommen hat,
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3. un einer in den örtlichen Prüfungsordnungen etwa ge
forderten Studienberatung teilgenommen hat,

4. seinen Prüfungsanspruch nach Maßgabe des jeweiligen 
Landesrecht* **) mit dom iJberschreiten der Meldefrist 
nicht verloren hat.
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung 

ist schriftlich zu stellen. De n Antrag sind beizufiigen:

oder sc hriftlich und mündlich durchgeführt wird Die Ent
scheidung „nicht ausreichend" soll in den einzelnen Pru 
fungsfachern nur nach mündlicher Prüfung getroffen 
Word» ::

(r>) Die örtlichen Prüfungsordnungen müssen die Pru- 
fungsanforderungen in den einzelnen Fachern soweit wie 
möglich konkret beschreiben und begrenzen.

1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 ge
nannten Zulassungsvoraussetzungen,

2. das Studienbuch oder die an der jeweiligen Hochschule 
an seine Stelle tretenden Unterlagen,

3. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits eine 
Diplom-Vorprüfung oder eine Diplomprüfung im Stu
diengang Physik*) nicht bestanden hat oder ob er sich 
in einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet.
(3) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Ab

satz 2 Satz 2 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebe- 
nen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuß gestat
ten. den Nachweis auf andere Art zu führen.

(4) In den örtlichen Prüfungsordnungen kann vorgese
hen werden, daß der Kandidat mindestens dus letzte Se
mester vor der Diplom-Vorprüfung an der Hochschule 
eingeschrieben gewesen sein muß, an der er die Zulassung 
zur Diplom-Vorprüfung beantragt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die Zu- 
ssung zu einzelnen Prüfungsabschnitten.

§9
Zulassungsverfahren

(1) über die Zulassung entscheidet der Prüfungsaus
schuß oder nach Maßgabe der örtlichen Prüfungsordnun
gen dessen Versitzender.

(2) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn
I. die in § 8 Abs. I genannten Voraussetzungen nicht er

füllt sind oder

(0) Die örtlichen Prüfungsordnungen bestimmen, in 
welchem Zeitraum die Diplom-Vorprüfung insgesamt 
oder in welchen Zeiträumen die Prüfungsleistungen der 
einzelnen Abschnitte abgeschlossen sein müssen.

(7) Macht, ein Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis 
glaubhaft, daß er wegen ständiger körperlicher Behinde
rung nicht in der Lage ist die Prüfung ganz oder teilweise 
in der vorgesehenen Forrri, abzulegen, kann der Vorsitzen
de des Prüfungsausschusses gestatten, gleichwertige Prü
fungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen

§H
Klausurarbeiten und sonstige 

schriftliche Arbeiten
(1) Soweit nach den örtlichen Ih-üfungsordnungrn 

Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten vorge
sehen sind, soll der Kandidat darin nachweisen, daß er in 
begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln eine Auf
gabe mit geläufigen Methoden seines Faches erkennen 
und Wege zu einer Lösung finden kann

(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, 
deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des 
Studiums ist, sind in der Hegel von mindestens zwei Prü
fern zu bewerten. Für studienbegleitende Leistungen gilt 
dies nur nach Maßgabe des Landesrechts. Die Note ergibt 
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertung

(3) Gegebenenfalls regeln die örtlichen Prüfungsord
nungen die Dauer der Klausurarbeiten und sonstiger 
schriftlicher Arbeiten.

2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. der Kandidat die Diplom-Vorprüfung oder die Diplom.- 

prüfung im Studiengang Physik1 *) an einer wissen
schaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes endgültig nicht bestanden hat.

§10
Ziel, Umfang und Art 

der Prüfung
(1) Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Kandidat 

nachweisen, daß er das Ziel des Grundstudiums erreicht 
hat und daß er sich insbesondere die inhaltlichen Grund-

s lagen seines Faches, ein methodisches Instrumentarium 
|^Kid eine systematische Orientierung erworben hat, die er
forderlich sind, um das weitere Studium mit Erfolg zu be

treiben.
(2) Die Diplom-Vorprüfung erstreckt sich auf die folgen

den Fächer: .
1. Experimentalphysik,
2. theoretische Physik,
3. Mathematik,
4. Chemie.

Die örtlichen Prüfungsordnungen können statt des Fa
ches Chemip ein anderes Fach, das in einem sinnvollen 
Zusammenhang mit dem Studienziel steht, zur W'ahl des 
Kandidaten stellen.

§ 12
Mündliche Prüfung

(1) Mündliche Prüfungen werden entweder vor mehre
ren Mitgliedern der Prüfungskommission (Kollegialprü- 
fung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkun
digen Beisitzers als Gruppenprüfungen oder als Einzel
prüfungen abgelegt. Hierbei wird jeder Kandidat in einem 
Prüfungsfach grundsätzlich nur von einem Prüfer geprüft 
Vor der Festsetzung der Note gemäß § 14 Abs. 1 hört der 
Prüfer die anderen an einer Kollegialprüfung mitwirken
den Prüfer oder den Beisitzer.

(2) Die Örtlichen Prüfungsordnungen regeln die Dauer 
der Prüfung. Sie soll je Kandidat und Fach etwa 30 Minu
ten betragen. Dabei sind die in der Regel einzuhaitenden 
Mindest- und Höchstzeiten anzugeben.

(3) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der 
Prüfung in den einzelnen Fachern sind in einem Protokoll 
fcstzuhalten. Dus Ergebnis der einzelnen Prüfungen ist 
dem Kandidaten im Anschluß an die mündliche Prüfung 
bekanntzugeben.

(4) Für die Öffentlichkeit der mündlichen Prüfung gel
ten die gesetzlichen Bestimmungen Sonst sollen rrnnde-
tens diejenigen Studenten, die sich der gleichen Pruiung 

unterziehen wollen, nach Maßgabe der räumlichen v er- 
hältnisse als Zuhörer zugelassen werden Die Zulassung 
erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekannt
gabe des Prüfungsergebnisses an die Kandidaten Nähe
res regeln die Örtlichen Prüfungsordnungen.

(3) Soweit die Örtlichen Prüfungsordnungen nicht ande
re kontrollierte Leistungen vorsehen, besteht die Diplom- 
Vorprüfung aus
a) Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten,
b) den mündlicher; Prüfungen.

(4) Öi£-örtlichen Prüfungsordnungen regeln, in welchen 
Fächern die Diplom-Vorprüfung schriftlich oder mündlich

•) J-and*sr*cht k*r,n  d;e* auch  fü r verw and t*  Studiwnganfl* voraehen .
**) L an d esrech t kar.n  d ie & auch für verw and t*  S tnd ien jjtm ^e vorvehen

§ 13
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die Noten für die einzelnen.Prüfungsleistungen wer
den von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Kür die Be
wertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: fr

1 -  sehr gut -  eine hervorragende Leistung;
2 •  gut . » eine Leistung, die erheblich Qber

den durchschnittlichen Anforde
rungen liegt;
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3 -  befriedigend

4 -  ausreichend

eine Leistung, die durchschnitt
lichen Anforderungen ent
spricht;

» eine Ixüstung. die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderun
gen genügt;

gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb wel
cher Frist die Diplom-Vorprüfung wiederholt werden 
kann.

{.'*) Der Bescheid über die nicht bestandene Diplom-Vor- 
prüfung ist mit einer KechLsbehelfsbelehrung zu verse
hen.

5 nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheb
licher Mängel den Anforderun
gen nicht mehr genügt.

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen 
kann in den örtlichen Prüfungsordnungen die Möglichkeit 
vorgesehen werden, Zwischen werte durch Erniedrigen 
oder Erhöhen der einzelnen Noten um Ü.3 zu bilden; die 
Noten 0,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen

(2) Die Fachnote errechnet sich aus dem Durchschnitt 
der einzelnen Prüfungsleistungen. Auch können bewerte
te Leistungsnachweise, die wahrend des Studiums unter 
prüfungsmäßigen Bedingungen erbracht worden sind, 
nach Maßgabe der örtlichen Prüfungsordnungen berück
sichtigt werden, wenn die Prüfung ohnehin bestanden ist

Die örtlichen Prüfungsordnungen können einzelnen 
Prüfungsleistungen ein besonderes Gewicht beimessen.

Die Fachnote lautet:
bei einem Durchschnitt bis 1,5 — sehr gut
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 — gut 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 * befriedigend 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 — ausreichend 
bei einem Durchschnitt über 4,0 -  nicht

ausreichend.
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachno

ten mindestens „ausreichend“ (bis 4,0) sind1 1)
(4) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durch

schnitt der Fachnoten in den einzelnen Prüfungsfächern. 
Für die Bildung der Gesamtnote gilt Absatz 2 Satz 3 ent
sprechend.

Die Gesamtnote einer bestandenen Prüfung lautet: 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 — sehr gut
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 -  gut 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 — befriedigend 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 » ausreichend.

(5) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamtnote 
wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen.

§14
Wiederholung der Diplom-Vorprüfung

(1) Die Prüfung kann jeweils in den Fächern, in denen 
sie nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, wie
derholt werden. Eine zweite Wiederholung desselben Prü
fungsabschnittes oder der ganzen Diplom-Vorprüfung ist 
nach Maßgäbe der örtlichen Prüfungsordnungen zulässig.

(2) Die Frist, innerhalb der die Wiederholungsprüfung 
obzulegcn ist, bestimmt der Prüfungsausschuß, sofern 
nicht die Örtlichen Prüfungsordnungen nach Maßgabe des 
Landesrechts hierüber Bestimmungen treffen.

§15
Zeugnis

L‘ (1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung ist unver
züglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis 
auszustellen, das die in den Einzelfächern erzielten Noten 
und gegebenenfalls die Gesamtnote enthält. Das Zeugnis 
ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter
zeichnen.

(2) Ist die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden oder gilt 
sie als nicht.bestanden, so erteilt der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses dem Kandidaten hierüber einen schrift
lichen-Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob und **)

**) örtlicm -n i'ru fu tigv irdnu rijjnn  k ö nnen  an&u-lle d e r  V o rsch rift in Ab- 
%h\i 3 vorsehen, di»Ö die F ru fung  b esta n d en  **t. w enn  d ie  l^ is tu n g e n  in 
den  e inzelnen  besonders  b*ze ichneten  F äch e rn  m in d e s te n s  m it d e r  N ote 
„tu ftreu  h rn d ' (bi» 4.0) b ew erte t w orden  sind  und  un  ü b rig e n  d e r  (*••*.,»ml* 
durchss h m tt de r F achno ten  m indesten«  „«usre ichend“ (b is 4.Ü) is t (K omi* 
pen*tfM>risprin4ip)

(4) Hat der Kandidat die Diplom-Vorprüfung nicht be
standen, wird ihm auf Antrag und gegen Vorlage der ent
sprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbe
seheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, 
die die erbrachten l^üfungsleistungen und deren Noten 
sowie die zur Diplom-Vorprüfung noch fehlenden Prü
fungsleistungen enthält und erkennen läßt, daß die Di
plom-Vorprüfung nicht bestanden ist.

III. D iplom prüfung

§ lö
Zulassung

(1) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, 
wer
1. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, einer ein

schlägigen fachgebundenen Hochschulreife oder ein 
durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staat
lichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis be
sitzt,

2. die Diplom-Vorprüfung im Studiengarg Physik oder ei
ne andere gleichwertige Vorprüfung ($ 6 Aks 3 Satz 2) 
an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungs
bereich des Grundgesetzes bestanden oder sonstige 
gleichwertige Prüfungslcistungen (§ 8 Abs. 3 Satz l und 
3) erbracht hat.

3. die in den örtlichen Prüfungsordnungen geforderten, 
im einzelnen festzul» genden Voraussetzungen für die 
Zulussung zur Prutung erbracht hat.'')

4. eine nach den Örtlichen l^üfungsordnungen etwa er
forderliche berufspraktische Ausbildung erfolgreich 
abgeleistet hat,

5. an einer in den örtlichen Prüfungsordnungen etwa ge
forderten Studienberatung teilgenommen hat.
(2) Im übrigen gelten die §§ 8 und 9 entsprechend.

§17 -
Umfang und Art der Prüfung v

(1) Die Diplomprüfung besteht aus
a) der Diplomarbeit
b) der Prüfung in den folgenden Fächern:

1. Experimentalphysik.
2. Theoretische Physik,
3. einem Wahlpflichtfach physikalischer Richtung 

nach Maßgabe der örtlichen Prüfungsordnungen.
4. einem Wahlfach mathematischer, naturwissen

schaftlicher, technischer oder wirtschaftswissen
schaftlicher Richtung nach Maßgabe der örtlichen 
Prüfungsordnungen; die örtlichen Prüfungsordnun
gen können vorsehen, daß der Prüfungsausschuß auf 
Antrag des Kandidaten ausnahmsweise ein anderes 
Wahlfach zulassen kann. -

Die Prüfung in Experimentalphysik und im Wahlfach*' 
physikalischer Richtung soll die dazugehörigen Meßtech
niken und Meßmethoden mit umfassen.

Das Wahlfach physikalischer Richtung soll gegenüber 
der Experimentalphysik und dem Wahlfach nach Ziffer 4 
abgegrenzt sein.

(2) Die örtlichen Prüfungsordnungen regeln, in welchen 
Fächern die Prüfung schriftlich oder mündlich oder 
schriftlich und mündlich durchgeführt wird. Die Entschei
dung „nicht ausreichend“ soll in den einzelnen Prüfungs
fächern nur nach mündlicher Prüfung getroffen werden.

'*) Vprmi*in*t/unKt*n in dieswm Sinn»* »md Z e itd a u er S lu d iu m s.G rtn lism  
ch a  lY U nahn ia an  l^*hrv««ran*u!tun|ti*n. ggf rrbr«ohU* ta ip tw n g en  im  
IUhm«*n n n t r  E in« tu funga |> n tfun | ( |  I» HH<J) u«w
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(3) I)ic ojtlichcn Prüfungsordnungen müssen die Prü- 
fungsanforcJerungen in den einzelnen Fächern soweit wie 
piöglich konkret beschreiben und begrenzen.

(4) Der Prüfungsstoff soll nach Möglichkeit in der Weise 
kon7entriert werden, daß
n) Prüfungsschwcrpunkte und/oder
b) Pflicht- und Pflichtwahlfächer 
gebildet werden.

Nach Möglichkeit sind Einzelfächer zu fachübergreifen
den Gebieten zusammenzufassen, in denen die Fähigkei
ten und Kenntnisse des Kandidaten exemplarisch geprüft 

. werden können.
(5) Macht ein Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis 

glaubhaft, daß er wegen ständiger körperlicher Behinde
rung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise 
in der vorgesehenen Form abzulcgen, kann der Vorsitzen
de des Prüfungsausschusses gestatten, gleichwertige Prü
fungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.

§ 18
Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der Kandidat in der 
Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem 
aus seinem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Me
thoden zu bearbeiten.

Die Diplomarbeit kann von jedem in Forschung und 
SPire tätigen Professor und anderen, nach Landesrecht 
prüfungsberechtigten Personen ausgegeben und betreut 
werden. Soll die Diplomarbeit in einer Einrichtung außer
halb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hier
zu der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses. Den Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, für 
dos Thema der Diplomarbeit Vorschläge zu machen.

(3) Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses dafür, daß ein Kandidat rechtzeitig ein Thema 
für eine Diplomarbeit erhält

(4) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppen
arbeit zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung 
zu bewertende Beitrag des einzelnen auf Grund der Anga
be Von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven 
Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, 
deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anfor
derungen nach Absatz 1 erfüllt.

(5) "Die Diplomarbeit kann erst nach der Zulassung des 
Kandidaten zur Diplomprüfung ausgegeben werden. Die 
Ausgabe erfolgt über den Vorsitzenden des* Prüfungsaus
schusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu 
machen.

X (fl) Die Zeit von der Themenstellung bis zur Ablieferung 
_/wU^J}ip!omarbeit beträgt abweichend von § 18 Abs. 6 Satz 

]JBr Allgemeinen Bestimmungen für DipJomprüfungs- 
oWnungen zwölf Monate. Das Thema kann nur einmal 
und nur innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbei
tungszeit zurückgegeben werden. Im Einzelfall kann auf 
begründeten Antrag der Prüfungsausschuß die Bcarbei- 
tungszeit ausnahmsweise um höchstens sechs Monate 
verlängern.

(7) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Kandidat 
schriftlich zu versichern, daß er seine Arbeit -  bei einer 
Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten 
Anteil der Arbeit -  selbständig verfaßt und keine anderen 
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

§ 19
Annahme und Bewertung 

der Diplomarbeit
(1) Die Diplomarbeit ist fristgerecht bei der in den örtli

chen Prüfungsordnungen zu bestimmenden Stelle aozu- 
liefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
Wird die Diplomarbeit nicht fristgerecht abgeliefert, gilt 
sie als mit wnjeht ausreichend" bewertet

(2) Die Diplomarbeit ist in der Hegel von mindestens 
zwei Prüfern zu bewerten. Einer der Prüfer soll der Pro
fessor bzw. die nach I>andcsrecht prüfungsberechtigte 
Person sein, der die Arbeit ausgegeben hat Der zweite

Prüfer Wird vom Vorsitzenden dos I'rüfungiausschurses 
bestimmt. Bei nicht übereinstimmender Beurteilung ent
scheidet die Prüfungskommission über die endgültige Be
wertung, soweit die örtlichen Prüfungsordnungen keine 
andere Regelung treffen.

8 20
Mündliche und schriftliche 

Prüfungen (
Für die mündlichen und schriftlichen Prüfungen gelten 

die §§11 und 12 entsprechend.

§21
Zusatzfächer

(1) Der Kandidat kann sich in weiteren als den vorge
schriebenen Fächern einer Prüfung unterziehen (Zusatz- 
fücher).

(2) Das Ergebnis der Prüfung In diesen Fächern wird 
auf Antrag des Kandidaten in das Zeugnis aufgenommen, 
jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit ein
bezogen.

5 22
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen 
in der Diplomprüfung, der Leistungen in den einzelnen 
Prüfungsfächern und für die Bildung der Gesamtnote gilt 
§ 13 entsprechend. Die Diplomprüfung ist auch dann nicht 
bestanden, wenn die Diplomarbeit mit der Note „nicht 
ausreichend" bewertet worden ist

2̂) Bei der Bildung der Gesamtnote wird die Diplomar
beit zweifach gewertet

(3) Bei überragenden Leistungen kann das Gesamturteil 
„mit Auszeichnung bestanden" erteilt werden.

§ 23
Wiederholung der Diplomprüfung

(1) Die Prüfungen in den einzelnen Fächern und die Di
plomarbeit können bei „nicht ausreichenden" Leistungen 
einmal wiederholt werden. Line Rückgabe des Themas 
der Diplomarbeit in der in § 18 Abs. 6 Satz 3 genannten 
Frist ist jedoch nur zulässig, wenn der Kandidat bei der 
Anfertigung seiner ersten Diplomarbeit von dieser Mög
lichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte.

(2) Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit ist aus
geschlossen. § 14 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend für die 
zweite Wiederholung der übrigen Prüfungsleistungen.

(3) Die Frist, innerhalb der die Wiederholungsprüfung 
abzulegen ist, bestimmt der Prüfungsausschuß, sofern 
nicht die örtlichen Prüfungsordnungen nach Maßgabe des 
Landesrechts hierüber Bestimmungen treffen.

§24 >; j ‘ . ::=
Zeugnis

(1) Hat ein Kandidat die Diplomprüfung bestanden, so
erhalt er über die Ergebnisse ein Zeugnis. § 15 gilt ent
sprechend. In das Zeugnis wird auch das Thema der Di
plomarbeit und deren Note aufgenommen. Gegebenenfalls 
sollen ferner die Studienrichtung und die Studienschwer
punkte in das Zeugnis aufgenommen werden. -

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die 
letzte Prüfungsleistung erbracht worden Ist

§25
Diplom

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten 
ein Diplom mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. 
Darin wird die Verleihung des akademischen Diplomgra
des beurkundet.

(2) Das Diplom wird von dem Vertreter des für die Ver
leihung zuständigen Organs und dem Vorsitzenden de^ 
IVüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel 
der Hochschule oder der Fakultät/Fachbereich versehen. *
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IV. Sch lußbestim m ungen  

§26
Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung 

und der Diplomprüfung
(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und 

wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuß nach
träglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, entspre
chend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu ei
ner Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der Kandidat hierüber 
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aus
händigung des Zeugnisses bekannt so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat 
die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt so entschei
det der Prüfungsausschuß unter Beachtung der jeweiligen 
Verwaltungsverfahrensgeset2 e dei* Länder.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gele
genheit zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist ein/uzichcn und 
gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung 
nach Absatz 1 und Absatz 2 ist nach einer Frist von fünf 
Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausge
schlossen.

§ 27
Einsicht in die Prüfungsakten

Nach Abschluß des Prüfungsverfahrens wird dem Kan
didaten auf Antrag Einsicht in seine schriftlichen Prü

fungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer 
und in die Prüfungsprotokolle gewährt Das Nähere regelt 
die örtliche Prüfungsordnung unter Berücksichtigung des 
jeweiligen Landes-Verwältungsverfahrensgesetzes.

Satzung
für die Vertretung der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter der Rheinischen 
Friednch-Wilhelms-Universiti&t Bonn; 

hier: Änderung

Bek. d. Ministers lür Wissenschaft und Forschung 
v. 10. 2. 1682 -  III C 4 -  7010/041

Bezug: Bek. d. Ministers für Wissenschaft und F orschung 
v. 14. 4. 1977 -  III A 2 -  7010/041 -  1253/77 (GABI. 
NW. S. 248)

Mit Erlaß vom 16. 2 1982 - III C 4 -  7610/041 -  habe ich 
die nachstehende Änderung der Salzung für die Vertre
tung der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Rheinischen 
Friedrich- Wilhelms-Universität Bonn in Kraft gesetzt Die 
Änderung wird hiermit bekanntgegeben.

§ 8 Abs. 1 Satz 1 erhait folgende Fassung:
„Die beiden Sprecher aller Fakultäten, die beiden Ver

treter nach § 7 Abs. 2, die Wahlsonatoren der wissen
schaftlichen Mitarbeiter gemäß § 66 Abs. 1 Ziffer 3 der 
Universitätsverfassung und ihre beiden Vertreter bilden 
den Rat der wissenschaftlichen Mitarbeiter.“

B. Nichtamtlicher Teil
t

StcIIenausschreibungen im Geschäftsbereich des Kultusministers

Art der Stelle Besoldungs
gruppe

Dienstort
Dienststelle

Laufbahn-
rechtliche
Voraus
setzungen

Hinweise Zeitpunkt
der
Besetzung

Dienststelle 
für die
Entgegennahme 
der Bewerbung

Letzter Tag 
für die 
Abgabe der 
Bewerbung

Studiendirektor an ei
nem Gesamtseminar -  
ah der ständige Vertre
ter des Leiter* einer 
Ausbilderngsgrupp? für 
das Lehramt um Gym
nasium-

A15FN3
BBesO

Krefeld
Ausbildungr-gruppe: 
Bezirksseminar für 
das Lehramt am 
Gymnasium im Ge
samtseminar Düssel
dorf

{ 53» LVO Erfahrungen in der Semi
nar arbeit sind erforderlich

nach Frei
werdender
Stelle

Reg Präs. 
Düsseldorf

3 Wochen 
nach Veröf
fentlichung

Schulrat -  ah Schulauf
sichtsbeamter auf 
Kreise bene -

A 14 BBesG 
und Zulage 
von 150,- DM

Aachen
Schulamt für die 
Stadt Aachen

fMLVO Unterbringungsfälk werden 
bevorzugt berücksichtigt

Voraussicht* 
lieh 1. S. 1962

Ileg-Prls.
Köln
-Des. 44X3-SR

4 Wochen 
nach Veröf
fentlichung

vk'

* % Funktionsstellen
im Auslandsschuldienst

Folgende Schulleiterstellcn sind zu besetzen:
1. baldmöglichst

Deutsche Schule Las Palmas 
durch einen (eine) OStD(in)

2. zum 1.2.1983 
Deutsche Schule La Paz

idurch einen (eine) OStD(in)/StD(in)
3. zum 1. 8.1983 - 

Deutsche Schule Antwerpen
durch einen (eine) StD(in)/UD(in)/ÖStR(in)

4. zum 1. 8.1983 ~
Deutsche Schule Den Haag 
durch einen (eine) OStD(iii)/StD(in)

8. zum 1.8.1983
Deutsche Schule London
durch einen (eine) OStD(in)/Sti>(in)

6. zum 1.9.1983 
Deutsch-Schweizerische 
InternationalcrSchule Hongkong 
durch einen (eine) OStD(in)/StD(in)

7. zum 1.9.1983 
Deutsche Schule Jakarta
durch einen (eine) StD(in)/OStR(in)
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Rahmenstudienordnung für Diplom -Studiengänge

in  der-vom Ständigen Ausschuß .für Leftr- .und Studienangelegen

h e iten  ( I )  in  s e in e r  Sitzung am 28 .3 .1977  verabschiedeten  Form

I n h a lt :

1*
2.
3.
4.
5.
8.
7.
8.
9.

Aufgabe der Studienordnungen. 
S tu d ie n z ie le  - V 
Studienor-ganisation  

^Studiendauer * v 
: Studiengänge v • ,, v. . —
D iplom arbeit , - A. ,  ̂ . i:

L eistungsnachw eise  
^Lehrangebqt d er.F achbereiche  
Anhang " ' r y;t-. :

1 . Aufgabe d e r •Studienördnungen 

1

Z'V: -

;1 Ausgehend von der E in h eit von Lehre und Forschung haben 
d ieS tu d ien ord n u n gen  der Fachbereiche d ie  Aufgabe,

-  die* S tu d ie n z ie le  für e in  w is se n sc h a ft lic h e s  Studium
und einen  b e r u fsq u a lif iz ie ren d en  'Abschluß zu begrün- -r

den und nachzuweisen; V ~ \  . . ,

V . -  d ie  z e i t l i c h e  und in h a lt l ic h e  G liederung'sow ohl des 

' ' rStudiums 'insgesam t a ls  auch der e in ze ln en  Studienbe-

v / r e ich e» f e s t  zü l egen; : " *! • ; : . -:Q .*  ̂ -

P raxisb ezüge in  den Studiengängen r- auch in  Lehrver
an sta ltu n g en  -a u fz u z e ig e n ;  ~

l



-  O rien tieru n gsh ilfen  fü^ den Ablauf der Studiengänge 
zu l ie f e r n  und Grundlage für e in e allgem eine und 
facfcap ezifische Stüdienberatung in den Fachbereichen ' 
zu s e in . ' - ............ . *

1 .2  In den Studienordnungen wird der Zusammenhang zwischen
Lehr- und' Lernformen und den Leistungsanforderungen im 
Studium e in e r s e it s  und den S tu d ien zie len  a n d ererse its  

a u fg e z e ig t . .** -.7: 7 • 7 , ;» . - ••. „* '. >

1 .3  Die Studienordnungen s o l le n  in angemessenen Zeiträumen 7.
5 . V /  V

überprüft und w eiteren tw ick e lt werden;

2. S tu d ie n z ie le .   ̂ 7

Z ie l des Studiums i s t  e s ,  ’ 7-; *
d ie  Studierenden zu e in er  w issen sch a ftlich en  Ansprüchen 
genügenden B erufspraxis und zu g e s e l l s c h a f t l ic h  verant
wortlichem Handeln zu befäh igen . Die S tu d ien z ie le  müssen 
auf ein  b r e ite s  Spektrum b eru flich er  T ä tig k e its fe ld e r  
bezogen werden, damit der Studierende wechselnde Anfor
derungen der_ künftigen  B erufspraxis e r fü lle n  kann (Be
fähigung zu M ob ilitä t und F le x ib i l i t ä t ) .  Das.begründet 

d ie  folgenden Z ielsetzun gen : . 7 V

-  Der H ochschulabsolvent s o l l  fa c h sp e z if isc h e  Probleme 

se lb stä n d ig  b earbeiten  und fa ch sp ez ifisch e ' Methoden 

und Techniken versteh en , b eu r te ile n ,7 anwenden und 
w eiterentw ickeln  können.< •/ 7

Der H ochschulabsolvent s o l l  Kenntnisse über se in  Be
ruf s fe ld  erwerben und dadurch se in e  R olle  in  der ar
b e i t s t e i l ig e n  O rganisation von Forschung, Entwicklung 

und Anwendungvein scb ätzen  lernen.

o -

-  Der Hochschulabsolvent s o l l  W echselwirkungen-zwischen 
se in er  Fachw issenschaft und den Konsequenzen der An
wendung und Verwertung w issen sch a ftlich er  E rgebnisse - 7 

'b eu r te ilen  und abschätzen können.
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10.00 Studienordnungen 
allgem ein

6 . Lehr- und 
Studienan
g e le g en h e it .

■ •,> ri ̂  l y, 'f h': v I * *>•? y "■ i  •% .. * /. \ >. . «?.',• r-} ; n - •• • -» * .* *.* »>'.
3. S tudienorgan isation  ,

;(S'. 1'^Das1 Studium g lie d e r t  s ich  in  Grundstudium und Hauptstudium.

3 .2  Die inhaltlichen und z e it l ic h e n  Anforderungen für B etr ieb s-  

• V  ̂ Praktik a  sind  an den S tu d ien zie len  d ie s e s  Studienganges zu 

o r i e n t i e r e n /> • . . . » '! :' * / ’*-• . . ‘

‘ ä i '3 x Zur Förderung selb stän d igen  Lernens und A rbeitens s o l l  das 
r' Studium in  Gruppen und d ie  M itarbeit in  Projekten möglich  

sä in . ; . • ' ’• '* .

,, i; • j ,!r«'

:> -•■V

t • f

Studiendauer

viff.in n

\ ■ "?;*'■ 

h r t / ’

•;'/ *:V-

5..

Der Studienplan i s t  auf 8 Semester a n zu le g en ..
An das Studium sch ließ en  s ich  d ie  T e ile  der n ich t b e r e its  

.s tu d ien b eg le iten d  a b g e le is te te n  Diplomprüfung und d ie  Di
plom arbeit an. Das gesamte Lerndeputat s o l l  160 SWS n ich t  

u n tersch reiten  und 200 SWS n ich t ü b ersch re iten . Die obere 

Grenze kann nur in  Fächern mit einem hohen A n teil anP rak- 
r t ik ä r äusgeschöpft werden.

^rcDie: q u a lita tiv e n  und q u a n tita tiv en  Anforderungen im Stu- 

>̂ d iengang^sollen  es  dem Studierenden erm öglichen, S p e z ia l- , 
gebietie und Neigungen zu v er fo lg en .

Stüdiengänge

v / v,; Das Grundstudium b esteh t in  der Regel aus dem O rientierungs- 

. ^^.f^bqreich;un)d dem P flic h tb e r e ic h , das Hauptstudium aus dem 
P flich tb er e ich  und dem W ahlpflich tbereich .
T e ile  des O rien tierun gsb ereich es bzw. des W ahlpflichtbe- 

... re ich es können auch im Hauptstudium bzw. im Grundstudium 

. lie g e n , sofern  d ie s  d ie  S tu d ien zie le  erford ern . ...

^5ul!^.Örd,ea tieru n g sb ere ich i • . :
* \ ■ ■ . • t ■ * > .

Der O rientierungsbereich  wirdvon den am Studiengang be-. v 
t e i l ig t e n  Hochschullehrern getragen .



Im O rientierungsbereich  s o l l  der Studier#BPb E inblick  

in  se in  S tudienfach  und das k ün ftige  B eru fsfe ld  er -  
haltei*; Die Anforderungen des Studiums und des Berufs 
sind 1£o zu erö r tern , daß der Studierende Studien- und 
B eru fsw irk lich k eit rea l einzuschätzen le r n t  (s ie h e  ' 
Anhang 9 .1 ) .  >' ; ‘
Der Umfang des O rientierungsbereiches en tsp r ich t einem 
Lerndeputat von mindestens 4 SWS. V 7 - /. - V vm

5 .2  P flich tb er e ich  .» . v: ; ; V ;  ;

Im P flic h tb e r e ic h  werden G rundlagenwissenschaften und 
Fachw issenschaften in system atischer Form verm itte lt.*  
Dabei s o l l  der Bezug der Grundlagenfacher zu dem The
menbereichen der .Fachwissenschaften a u fg ez e ig t werden. 
Abfolge und g eg e n se it ig er  Bezug der Lehrveranstaltungen  
s o lle n  von den Fachbereichen im Sinne der unter 2. 
form u lierten  S tu d ien z ie le  begründet werden (s ie h e  An
hang 9 .2 ) .  r:;v. •?’ ■

5 .3  Der fachübergreifende T eil hat einen Umfang von min
d esten s 10 SWS. v

6 . D iplom arbeit ••

Das Thema der Diplomarbeit s o l l  so g e s t e l l t . s e i n ,  daß 

es  innerhalb  der gesetzten  F r is t  b e a r b e ite t  werden kann 
In der D iplom arbeit s o l l  der Studierende ze ig en , daß er 
e in  Problem aus dem Bereich se in e s  Studiums unter An
wendung w issen sch a ftlich er  Methoden se lb stä n d ig  bear- , 

b eiten  kann. . ^ -‘'V'
Die D iplom arbeit kann auch im Rahmen einer.Gruppenar
b e it  durchgeführt werden, wenn der B eitra g  des Studie
renden in  der e r s t e l l t e n  Arbeit, e in d e u tig  erkennbar und

% in d iv id u e ll  bewertbar* wird. . \ ' ' s

.7. L eistungsnachw eise ; : /’ >•*’ • •

7 .1  Die Leistungsanforderungen sind  an den^Studienzielen, 
zu o r ie n t ie r e t .1



DER PRÄSIDENT DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE DARMSTADT

M i t t e § ^ . n g s b l a t t

6 . 1 0 . 0 0

K r.2 * S.5

3 .Jahrgang 
N r.l " ‘ • • \* 
15 .5 .1977 .

P räsident . 
30.‘3.1977 '

10.00 Studienordnungen 
. ‘ a llgem ein

6 .Lehr- und 
Studienan
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.2 Die Arbertsanforderungen und d ie  K riterien  der Begutach- 
V achtung der Ergebnisse s o l le n  zu Beginn der Lehrveran

sta ltu n gen  d argelegt und zwischen Lehrenden und Lernen
den e r ö r te r t  werden.

.3 Die F äh igkeit zur S e lb stk o n tr o lle  der erbrachten L eistung  
im Arbeitszusammenhang s o l l  g eförd ert werden.

8. Lehrangebot der Fachbereiche

Unte? Beachtung e in es  angemessenen Lernaufwandes sich ern  

■ * und koordinieren  d ie  Fachbereiche das er fo rd er lich e  Lehr
angebot; es i s t  b e i Bedarf durch Veranstaltungen und an- 

; iv dere g ee ig n ete  Maßnahmen zu ergänzen, durch d ie  in unter- 

^ sch ied lich en  Hochschulzugängen begründete bzw. während 

^  ;des Studiums entstehende D e f iz ite , ausgeglichen  werden 

- r V s o l le n .
Die Ankündigungen der Lehrveranstaltungen so lle n  en t-  

. h a lten : .. ; , . •

-  d ie  Beschreibung der L ern zie le  und L erninhalte,
T Angaben über Gruppengröße und z e it l ic h e n  Umfang,

-  Angaben, der je w e ilig en  Voraussetzungen und der zu .
>'erbringenden L eistungsnachw eise.

9 ..Anhang . •<

9 .1  Kommentar zu 5 .1  -  O rientierungsbereich

Der O rientierungsbereich  d ien t der präzisen  Studienfach
entscheidung und dem Kennenlernen des S tudienfaches.
D ies bed ingt d ie  Analyse der Erwartungshaltung der S tu- 

* dierenden gegenüber dem gewählten Studium und d ie  Be- 

” /  handlung folgender Themenbereiche: • ^
’ ’ . . -j . . ** %

D a rste llu n g  der A usbildungsm öglichkeiten und der Aus- 
• b ild u n g sz ie le ;  < *



S . 6

Überblick über Inhalt und System atik TR» zum Studium 

gehörenden Fächer und d ie  in  den Fachbereichen be

gehenden  Arbeitsschwerpunkte, ; .

-  s p e z if is c h e  L ehr-vund'L ernstiie an der Hochschule,
% * / .  ̂- . •

- R o l l e  des Absolventen in  der G ese llsc h a ft , l

-  einen Überblick über Berufsanforderungen und B erufs- ,
Chancen, ' ' •' ' ^

-  Klärung von Fragen des LOrnaufwandes und der Gewich
tung der am Studiengang b e te i l ig te n  D iszip linen- zur 

in d iv id u e llen  O rganisation des Studiums,- i '

-  a llgem eine Informationen über fa ch w issen sch a ftlich e
* A rbeitsw eisen , r

-  mögliche Kooperationsförmen im Studium,’\ v

-  O rganisation der Hochschule. , ;

Neben den herkömmlichen Lehrveranstaltungsarten b ie ten  
s ich  zur Behandlung d ie ser  Themenbereiche auch Plan- 
und R o llen sp ie le , F a lls tu d ien , Interview s e tc .  an. , v

>
V.

9 .2  Kommentar zu 5 .2  -  P flich tb er e ich

Damit.der Studierende zu e in er w issen sch a ftlich  begrün
deten B erufspraxis b efäh ig t wird, s o l l  er • \

-  d ie'Strukturen  der von ihm stu d ie r te n -D isz ip lin e n  ver
stehen , Kenntnis grundlegender Problem stellungen, Sy
stem atiken, Theorien, G esetze, Methoden lind Wissen-

. Schaftsergebnisse erwerben und exemplarisch auch deren- 

Entstehungs-, .Anwendungs-, Verwertungsbedingungen ver

stehen, . ; ; ',.

-  Beziehungen von Grundlagenfächern zu Themenbereichen
der F achd iszip linen , und von d iesen  wiederum zur Be- > 
ru fsp rax is h erste ilen ,k ö n n en , . .  ̂ .

-  w issen sch a ftsth eo re tisch e  Grundlagen ,der D isz ip lin en
V» ' ' ' , ’ '

-  erkennen und s ich  damit auseinandersetzenskönnen,

-  Grenzen der Ü bertragbarkeit fa c h sp ez if isc h e r  Metho
den erkennen, «
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-  M öglichkeiten fachübergreifender Zusammenhänge aufzeigen  

können. J . *

9 .3  Kommentar zu 5 .3  -  W ahlpflich tbereich

Im fachübergreifenden T e il  des W ah lp flich tb ereich es s o l l  
der Studierende

-  w issen sch a ftlich e  Problem stellungen in te r d is z ip lin ä r  

bearbeiten  iernen , b e i denen notwendig a r b e i t s t e i l ig  

g e lern te  S p ezia lw issen sch aften  in  ihren gemeinsamen 

oder u n tersch ied lich en  Grundlagen (S truktur, System atik, 

Methoden) herangezogen werden müssen,

’ • -  d ie  S te llu n g  der S tudienfächer im Gesamtbereich der
W issenschaft und der G e se llsch a ft b e u r te ile n  können,

-  Bezüge zwischen Studium und angestrebten  B eru fsfe ld  

v erstä rk t b erü ck sich itgen  und v er tie fe n , können.



47 Verordnung:
zur Ä n d eru n g  d er  V erord n u n g  

ü b er  d ie  E rfü llu n g  • 
d er  v e r lä n g e r ten  V o llze itsc h u lp flic h t  

Vorn 27. N o v em b er  1979 (G V B1.1 S. 257)

Auf Grund des § 5 Abs. 5 Satz 2 des Hessischen Schulpflicht
gesetzes in der Fassung vom 30. Mai 1969 (GVB1. I S. 104), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. März 1978 (GVB1. I 
S. 153), und des §44 Abs. 4 des Schulverwaltungsgesetzes in 
der Fassung vom 4. April 1978 (GVB1.-I S. 232), geändert durch 
Gesetz vom 10. Juli 1979 (GVB1.1 S. 179), wird verordnet:

§ 6 der Verordnung über die Erfüllung der verlängerten Voll
zeitschulpflicht vom 16. August 1978 (GVB1. I S. 507, 536) er
hält folgende Fassung:

Für Schüler, die während der verlängerten, Voll
zeitschulpflicht in ein Ausbildungsverhältnis im 
Sinne des Berufsausbildungsgesetzes eintreten, 
entfallt mit dessen Beginn die verlängerte Vollzeit
schulpflicht. Der Nachweis ist gegenüber dem 
Leiter der besuchten Schule durch Vorlage des 
Ausbildungsvertrages zu führen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 1979 in 
Kraft.

Wiesbaden, den 27. November 1979 
DER HESSISCHE KULTUSMINISTER 

Krollmann

48 A llg em e in e  B e s t im m u n g e n
für D ip lo m p rü fu n g so rd n u n g en

1. Allgemeine Bestimmungen für Diplomprüfungsordnungen
i. d.F. des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 
21. 3. 1975 (ABI. 1975, S. 437 und ABI. 1977^S. 340),

2. Verfahrensordnung der Kommission für Prüfungs- und 
Studienordnung (ABI. 1966, S. 226),

3. Erlaß vom 18.8.1969 (ABI. S. 187, 1971), neu in Kraft 
gesetzt durch Erlaß vom 28. 11. 1979 (ABI. S. 726),

4. Beschluß der Kultusministerkonferenz betr. Einführung 
kontrollierter und zeitlich begrenzter Experimente im 
Prüfungswesen vom 1. 12. 1972 (ABI. 1973, S. 555),

5. Erlaß vom 19. 6. 1975 (ABI. S. 437).

Erlaß vom 14.1.1980 -  VA 4.2 -  424/300 -  227 -

Die Kultusministerkonferenz hat im Einvernehmen mit der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz am 15. 11. 1979 die anlie
genden ,,Allgemeinen Bestimmungen für Diplomprüfungsord
nungen“ neu beschlossen.

Die Neufassung verfolgt den Zweck, die „Allgemeinen 
Bestimmungen“ dem Hochschulrahmengesetz formal anzu
passen.
Ich verweise insbesondere auf die §§ 3, 3a, 11, 14, 18, 19 und 
24.
Ich lege diese „Allgemeine Bestimmungen“ gemäß § 21 Abs. 2 
Satz 2 Hessisches Hochschulgesetz weiterhin meinen Geneh
migungen der örtlichen Diplomprüfungsordnungen zugrunde.

Bei allen erforderlich werdenden Änderungen der örtlichen 
Diplomprüfungsordnungen bitte ich Neufassungen entspre
chend den neuen „Allgemeinen Bestimmungen“ vom 
15. 11. 1979 zur Genehmigung vorzulegen; dabei bitte ich 
ebenfalls um Beachtung des o. a. Erlasses vom 18.8.1969, 
insbesondere Nr. 1 Abs. 2.

Besonders weise ich auf § 10 Abs. 4 und § 17 Abs. 3 der 
„Allgemeinen Bestimmungen“ hin, wonach der Student aus 
der Prüfungsordnung entnehmen können muß, welche Anfor
derungen an ihn in der Prüfung in den einzelnen Fächern 
gestellt werden.

Mein Erlaß vom 19. 6. 1975 in der Fassung des Erlasses vom 
23. 6. 1977 wird aufgehoben, j

Zusatz für die Gesamthochschule Kassel:
Für Studiengänge nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 HRG gelten die 
Allgemeinen Bestimmungen für Diplomprüfungsordnungen 
nur insoweit, als sie allgemeine Grundsätze des Prüfungs
wesen enthalten.

Anlage
Allgemeine Bestimmungen 

für Diplomprüfungsordnungen1)
(ohne Fachhochschulstudiengänge)

I. Allgemeines 
§ 1

Zweck der Prüfung

Die Diplomprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden 
Abschluß des Studiums. Durch die Diplomprüfung soll festge
stellt werden, ob der Kandidat die für den Übergang in die 
Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erwor
ben hat, die Zusammenhänge seines Faches überblickt und die 
Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkennt
nisse anzuwenden.

§ 2

Diplomgrad *)

Ist die Diplomprüfung bestanden, verleiht das zuständige 
akademische Organ den Diplomgrad mit der Angabe der Fach
richtung, z. B. „Diplom-Chemiker“, „Diplom-Ingenieur“, 
„Diplom-Kaufmann“. 3) 4) Auf Antrag des Absolventen ist in 
der Diplomurkunde der Studiengang anzugeben.

§3

Regelstudienzeiten

(1) Die Studienzeiten, in denen in der Regel ein erster 
berufsqualifizierender Abschluß erworben werden kann



(ReJküstudienzeiten) werden von den für den einzelnen 
S iud .e r.g ing  geltenden R ahm enprüfungsordnungen bestim m t.

(2) D'.e Rr'gelstudienzeiten sind so festzusetzen, daß die den 
S tudier.gang abschließende Prüfung grundsätzlich innerhalb 
der R egeistudienzeit vollständig abgelegt w erden k*ann (5 16 
Abs. 3 HRG).

4* (3) Bei der Festsetzung der R egelstudienzeiten sind die 
allgem einen Ziele des S tudium s (5 7 HRG), die besonderen 
E rfordernisse des jeweiligen S tudiengangs, die M öglichkeiten 
der W eiterbildung und des A ufbaustudium s sowie E rfahrun 
gen mit bereits bestehenden S tudiengängen und mit ver
gleichbaren S tudiengängen im Ausland zu berücksichtigen. 
Die R egelstudienzeit soll vier Jah re  nur in besonders 
begründeten  Fällen überschreiten .5) Eine für das jeweilige 
S tudienziel gegebenenfalls erforderliche ben jfspraktische 
Tätigkeit, die mit den übrigen Teilen des S tudium s inhaltlich 
und zeitlich abzustimTrtfm und nach M öglichkeit in den 
S tud iengang  einzuordnen ist, wird auf die R egelstudienzeit 
n icht angerechnet. 6)

w erden; die G esam tdauer der N achfrist darf 12 M onate nicht 
überschreiten , wenn der S tudent die Gründe zu vertreten  
hat. 1*)

(5) M eldet sich ein S tudent nach der Aufforderung innerhalb 
einer von der Hochschule festzusetzenden Frist nicht zur 
D iplom -V orprüfung oder zur D iplom prüfung oder weist er die 
erforderlichen studienbegleitenden Leistungen n ich t nach, 
ohne eine N achfrist beantragt zu haben, oder hält er eine ihm 
gesetzte N achfrist nicht ein, erlöschen seine Rechte aus der 
Einschreibung; in Fällen sozialer Härte können ihm mit der 
E inschreibung verbundene soziale V ergünstigungen für ein 
w eiteres Jah r belassen werden (vgl. §17 Abs. 3 Satz 1 HRGi. 12) 
Ein nach Maßgabe der jew eiligen P rüfungsordnung be- 
stehendner A nspruch auf Zulassung zur Prüfung bleibt unbe
rührt. I3)

54

P rü fungsausschuß

(4) Bis zum  Vorliegen von Em pfehlungen von S tud ienre 
form kom m issionen gemäß 5 9 HRG sollen grundsätzlich die in 
den geltenden R ahm enordnungen oder, soweit keine R ahm en
ordnungen  vorliegen, die in den geltenden örtlichen P rüfungs
ordnungen vorgesehenen S tudienzeiten  (zuzüglich der erfor
derlichen Prüfungszeit) zugrundegelegi w erden; dabei können 
-  j^ fceschadet bereits vorliegender Reform ergebnisse -  auch 
d i^ ^ r f a h r u r .g e n  mit bereits bestehenden  S tudiengängen 
berücksich tig t w erden.7)

53

(1) 14> Für die Organisation der Prüfungen und die durch
diese Allgem einen B estim m ungen zugewiesenen Aufgaben ist 
für die einzelnen Studiengänge je  ein Prüfungsausschuß zu 
bilden. 15) Er hat in der Regel n icht m ehr als sieben M itglieder. 
Die A m tszeit der M itglieder beträgt in der Regel drei Jahre.

.(2) Der " Vorsitzende, sein S tellvertreter, die w eiteren 
M itglieder des Prüfungsausschusses sowie deren S tellvertreter 
w erden für die D iplom -V orprüfung und die D iplom prüfung 
von der zuständigen Fakultät bzw. Abteilung oder dem  
Fachbereich bestellt. Die P rofessoren16) verfügen m indestens 
über die absolute M ehrheit der Stim m en.

}

P rüfungen , P rü fu n g sfris ten

(1) D er D iplom prüfung geht die D iplom -V orprüfung voraus.; 
Sie soll in der Regel unm ittelbar nach dem  vierten  Sem ester
abgeschlossen sein.

(2) Die „B esonderen P rüfungsordnungen“8) können eine 
Teilung der D iplom -Vorprüfung und der D iplom prüfung in 
P rü fungsabschnitte  vorsehen. Sie können für die Diplom- 
V orprüfung ferner vorsehen, daß die P rüfungsle istungen  
durch stud ienbegleitende Leistungen, die nach A nforderun
gen und V erfahren einer P rüfungsleistung gleichw ertig sind, 
g a n z 9) oder teilweise ersetzt w erden. D iplom prüfungen 
können durch  studienbegleitende Leistungen, die nach Anfor
derungen  und V erfahren einer P rüfungsle istung  gleichw ertig 
s in ^M u r teilw eise ersetzt werden.

(3) ^ ? ) ie  „B esonderen P rüfungsordnungen“ bestim m en die 
F risten  für die M eldung zur D ilpom -V orprüfung und zur 
D iplom prüfung oder zum letzten Teil der P rüfung. Bei einer 
stud ienbegleitenden  P rüfung bestim m t die P rüfungsordnung 
auch den Z eitpunkt, zu dem  ein S tu d en t die erforderlichen 
stud ienbegleitenden  Leistungen nachw eisen muß. Die Fristen 
sind so festzusetzen, daß unter B erücksichtigung des sich an 
die M eldung anschließenden P rüfungsverfahrens die Diplom- 
V orprüfung im Regelfall unm itte lbar nach dem  v ierten  
Sem ester und die D iplom prüfung grundsätzlich innerhalb  der 
für den einzelnen S tudiengang festgesetzten R egelstudienzeit 
vollständig abgelegt werden kann (5 16 Abs. 3 H R G ).10) Die 
P rü fungen  können auch vor A blauf der festgesetzten Frist 
abgelegt w erden, sofern die für die Zulassung zur Prüfung 
erforderlichen  Leistungen nachgewiesen sind.

(4) Ü berschreite t ein S tudent die in der P rüfungsordnung 
festgeigte Frist für die Meldung zu einer P rüfung oder für den 
Nachweis von studienbegleitenden Leistungen, wird er von 
der H ochschule aufgefordert, sich zur P rüfung  zu m elden,
erforderliche studienbegleitende L eistungen nachzuw eisen 
oder eine N achfrist zu beantragen. Auf seinen A ntrag ist ihm 
eine N achfrist von 6 M onaten einzuräum en. Bei Vorliegen 
besonderer G ründe kann eine längere N achfrist eingeräum t

(3) Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die B estim m un
gen der P rüfungsordnungen eingehalten werden. Er berich te t 
regelmäßig der Fakultät (Abteilung, Fachbereich) über die 
Entw icklung der Prüfungen und S tudienzeiten und gibt 
A nregungen zur Refbrm  der S tud ienordnungen/S tudienpläne 
und P rüfungsordnungen.

(4) Die M itglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, 
der A bnahm e der Prüfungen beizuwohnen.

(5) Die M itglieder des Prüfungsausschusses, deren S tellver
treter, die P rüfer und die Beisitzer unterliegen der A m ts
verschw iegenheit. Sofern sie n icht im öffentlichen Dienst 
stehen, sind sie durch den V orsitzenden zur Verschw iegenheit 
zü  verpflichten.

t

8 5 17) j
3

P rü fe r  und B eisitzer

(1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer und die 
Beisitzer. Er kann die Bestellung dem  V orsitzenden über
tragen. Zum P rüfer d arf nur bestellt werden, wer m indestens 
die entsprechende D iplom prüfung oder eine vergleichbare 
P rüfung abgelegt und, sofern n icht zw ingende G ründe eine 
A bweichung erfordern, in dem  der P h ifu n g ^ o ran g e h en d e n  
S tud ienabschnitt eine eigenverantw ortliche, selbständige 
L ehrtätigkeit ausgeübt hat. 18) Zum Beisitzer .darf nur bestellt 
w erden, wer die en tsprechende D iplom prüfung oder eine 
vergleichbare P rüfung abgelegt hat.

(2) Die örtlichen P rüfungsordnungen können vorsehen, daß 
der K andidat für die D iplom arbeit und die m ündlichen 
P rüfungen den P rüfer oder eine G ruppe von P rüfern 
vorschlagen kann.
(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, daß 
dem K andidaten die Nam en der Prüfer rechtzeitig bekann tge
geben werden.
(4> Alle Prüfer, die an der Prüfung eines K andidaten beteiligt 
sind, bilden eine Prüfungskom m ission.



A nrechnung von S tudien- und P rü fu n g sle is tu n g en 19)

(1) Einschlägige Studienzeiten an anderen w issenschaft
lichen Hochschulen im G eltungsbereich des Grundgesetzes 
und dabei erbrachte S tudienleistungen w erden angerechnet.

(2) S tudienzeiten in anderen Studiengängen sowie dabei e r
brachte S tudienleistungen werden angerechnet, soweit ein 
fachlich gleichwertiges S tudium  nachgew iesen wird. S tudien 
zeiten an anderen Hochschulen sowie dabei erbrachte 
Studienleistungen werden angerechnet, soweit ein gleich
wertiges Studium  nachgewiesen w ird .20) Für die G leich
w ertigkeit von Studienzeiten und S tudienleistungen an aus
ländischen Hochschulen sind die von der K ultusm inisterkon
ferenz und derJV ^stdeutschen R ektorenkonferenz gebilligten 
Ä quivalenzvereinbarungen maßgebend. Soweit Ä quivalenz
vereinbarungen nicht vorliegen, entscheidet die zuständige 
Stelle. Im übrigen kann bei Zweifeln an der G leichwertigkeit 
die Zentralstelle für ausländisches Bildungsw esen gehört 
werden. 21)

(3) D iplom -Vorprüfungen und andere gleichwertige P rü 
fungsleistungen, die der K andidat an w issenschaftlichen 
H ochschulen im G eltungsbereich des G rundgesetzes in dem 
selben Studiengang bestanden hat, w erden angerechnet. 
Diplom -Vorprüfungen und einzelne P rüfungsleistungen in 
anderen Studiengängen oder anderen H ochschulen w erden 
angerechnet, soweit die G leichw ertigkeit nachgew iesen wird. 
Anstelle der Diplom -Vorprüfung können in begründeten Aus
nahm efällen andere Prüfungsleistungen angerechnet werden, 
soweit die Gleichwertigkeit nachgew iesen wird. Absatz 2 
Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. ’22)
(4) In staatlich anerkannten  F ernstud ien  erw orbene Lei
stungsnachweise werden, soweit sie gleichw ertig sind, als 
S tudien- oder Prüfungsleistungen sowie auLxlie Studienzeit 
angerechnet. Bei der Feststellung der G leichw ertigkeit sind 
gem einsam e Beschlüsse der K ultusm inisterkonferenz und der 
W estdeutschen Rektorenkonferenz zu beachten .
(5) Die örtlichen Prüfungsordnungen können  vorsehen, daß 
Entscheidungen der zuständigen Stelle über die G leichw ertig
keit nach Anhörung von für die Fächer zuständigen Prüfern  
erfolgen.
(6) Soweit S tudienzeiten nach den A bsätzen 1 und 2 ange
rechnet oder nicht angerechnet w erden, verändern  sich die 
jew eiligen M eldefristen für Prüfungen.
(7) Die Bestim m ungen der Absätze 1 bis 6 sind entsprechend 
auf Feststellungen im Rahm en von E instufungsprüfungen 
nach § 19 HRG anzuwenden. 23)

§7

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) E ine Prüfungsleistung gilt als m it „n ich t ausreichend“ 
(5,0) bew ertet, wenn der K andidat zu einem  Prüfungsterm in 
ohne triftige G ründe nicht erscheint oder w enn er nach 
Beginn der Prüfung ohne triftige G ründe von der Prüfung 
zurücktritt.
(2) Die für den R ücktritt oder das V ersäum nis geltend 
gem achten Gründe müssen dem Prüfungsausschuß unver
züglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gem acht werden. 
Bei K rankheit des K andidaten kann die Vorlage eines ärzt
lichen A ttestes verlangt werden. W erden die G ründe aner
kannt, so wird ein neuer Term in anberaum t. Die bereits 
vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem  Fall 
anzurechnen.
(3) V ersucht der Kandidat, das Ergebnis seiner P rüfungs
leistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
H ilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende P rüfungs
leistung als mit „nicht ausreichend“ (5.0) bew ertet. Ein 
K andidat, der den ordnungsgem äßen A blauf der P rüfung stört, 
kann von dem jeweiligen P rüfer oder A ufsichtsführenden von

der Fortsetzung der Prüfungsleistungen ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung 
als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Wird der Kandidat 
von der weiteren Erbringung der Prüfungsleistungen ausge
schlossen, kann er verlangen, daß diese Entscheidung vom 
Prüfungsausschuß überprüft wird.
(4) A blehnende Entscheidung des Prüfungsausschusses sind 
dem K andidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen. Dem K andidaten ist Gelegenheit zum rechtlichen 
Gehör zu geben.

II. D ip lo m -V o r p r ü fu n g  

§8

Z u la ssu n g

(1) Zur D iplom -Vorprüfung kann nur zugelassen werden, wer
1. das Zeugnis der allgem einen Hochschulreife, einer 

einschlägigen fachgebunden Hochschulreife oder ein 
durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staat
lichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis 
besitzt,

2. eine nach den „Besonderen P rüfungsordnungen“ etwa 
erforderliche berufspraktische A usbildung erfolgreich 
abgeleistet hat,

3. die nach den „Besonderen Prüfungsordnungen“ 
geforderten, im einzelnen festzulegenden V oraus
setzungen für die Zulassung zur Prüfung erbracht 
hat, 24)

4. an einer in den „Besonderen Prüfungsordnungen“ 
etw a geforderten S tudienberatung teilgenom m en hat,

5. seinen Prüfungsanspruch nach Maßgabe des jew eili
gen Landesrechts mit dem Ü berschreiten der M elde
frist n icht verloren hat.

(2) Der A ntrag auf Zulassung zur D iplom -Vorprüfung ist 
schriftlich zu stellen.

Dem Antrag sind beizufügen:

1. Die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 
genannten Zulassungsvoraussetzungen,

2. das S tudienbuch oder die an der jeweiligen 
Hochschule an seine Stelle tretenden  Unterlagen,

3. eine Erklärung darüber, ob der K andidat bereits eine 
D iplom -Vorprüfung oder eine D iplom prüfung in 
dem selben S tud iengang25) nicht bestanden hat oder 
ob er sich in einem  schw ebenden Prüfungsverfahren 
befindet.

(3) Ist es dem K andidaten nicht möglich, einen nach Absatz 2 
Satz 2 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise 
beizufügen, kann der Prüfungsausschuß gestatten, den 
Nachweis auf andere Art zu führen.

(4) In den „B esonderen Prüfungsordnungen“ kann vor
gesehen w erden, daß der K andidat m indestens das letzte 
Sem ester vor der D iplom -Vorprüfung an der Hochschule 
eingeschrieben gewesen sein muß, an der er die Zulassung zur 
D iplom -Vorprüfung beantragt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die Zulassung 
zu einzelnen Prüfungsabschnitten.

§9

Zulassungsverfahren

(1) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß 
oder nach Maßgabe der örtlichen Prüfungsordnungen dessen 
Vorsitzender.



(2) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn

1. die in § 8 Abs. 1 genannten V oraussetzungen nicht e r 
füllt sind, oder

2. die U nterlagen unvollständig sind, oder

3. der K andidat die Diplom -Vorprüfung oder die Diplom 
prüfung in dem selben S tud iengang28) an einer w is
senschaftlichen Hochschule im G eltungsbereich des 
Grundgesetzes endgültig nicht bestanden hat. 27)

§ 10 28)

Ziel, Umfang und Art der Prüfung

(1) Durch die D iplom -Vorprüfung soll der K andidat 
nachweisen, daß er das Ziel des G rundstudium s erreicht hat 
und daß er sich insbesondere die inhaltlichen G rundlagen 
eines Faches, ein m ethodisches Instrum entarium  und eine 
system atische O rientierung erworben hat, die erforderlich 
sind, um das weitere S tudium  m it Erfolg zu betreiben.

(2) Soweit die „B esonderen Prüfungsordnungen“, n icht 
andere kontrollierte Leistungen vorsehen, besteht die Diplom- 
Vorprüfung aus

a) K lausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten,

b) m ündlichen Prüfungen.

(3 M ß ie  „B esonderen P rüfungsordnungen“ regeln, in welchen 
FsH R rn der D iplom -Vorprüfung welche Leistungen zu e r 
bringen sind. Die Entscheidung „nicht ausreichend“ soll in 
den einzelnen Prüfungsfächern nur nach m ündlicher Prüfung 
getroffen werden. 29)

(4) Die örtlichen Prüfungsordnungen müssen die P rüfungs
anforderungen in den einzelnen Fächern soweit wie möglich 
konkret beschreiben und begrenzen.

(5) Die „B esonderen P rüfungsordnungen“ bestim m en, in 
welchem Zeitraum  die V orprüfung insgesam t oder in welchen 
Zeiträum en die P rüfungsleistungen der einzelnen A bschnitte 
abgeschlossen sein müssen.

(6) M acht ein K andidat durch ein ärztliches Zeugnis glaub
haft, daß er wegen ständiger körperlicher Behinderung nicht 
in der Lage ist, die P rüfung ganz oder teilweise in der vorgese
henen Form abzulegen, kann der Vorsitzende des Prüfungs
ausschusses gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in 
einer anderen Form  zu erbringen.

vor einem  Prüfer in G egenw art eines sachkundigen Beisitzers 
als G ruppenprüfungen oder als Einzelprüfungen abgeglegt. 
Hierbei wird jeder K andidat in einem  Prüfungsfach grundsätz
lich nur von einem  P rüfer geprüft. Vor der Festsetzung der 
Note gemäß § 13 Abs. 1 hört der Prüfer die anderen an einer 
Kollegialprüfung m itw irkenden P rüfer oder den Beisitzer. 30)

(2) Die „B esonderen Prüfungsordnungen“ regeln die Dauer 
der Prüfung. Sie soll je  K andidat und Fach m indestens 15 
M inuten betragen. Dabei sind die in der Regel einzuhaltenden 
M indest-und Höchstzeiten anzugeben.

(3) Die w esentlichen G egenstände und Ergebnisse der P rü 
fung in den  einzelnen Fächern sind in einem  Protokoll festzu
halten. Das Ergebnis der einzelnen Prüfungen ist dem  K andi
daten  im Anschluß an  die m ündliche Prüfung bekanntzu
geben.

(4) Für die Ö ffentlichkeit der m ündlichen Prüfung gelten die 
gesetzlichen Bestim m ungen. Sonst sollen m indestens die
jenigen S tudenten , die sich der gleichen Prüfung unterziehen 
wollen, nach Maßgabe der räum lichen V erhältnisse als 
Zuhörer zugelassen w erden. Die Zulassung erstreckt sich 
jedoch nicht auf die B eratung und Bekanntgabe des P rüfungs
ergebnisses an die K andidaten. Näheres regeln die 
„B esonderen P rüfungsordnungen“ .

§ 13

B ew ertung  d e r  P rüfungsle istungen

(1) Die N o te n 31) für die einzelnen Prüfungsleistungen 
w erden von den jew eiligen P rüfern  festgesetzt. Für die Bewer
tung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu v er
wenden:

1 -  sehr gut 
2 - g u t

3 -  befriedigend

4 -  ausreichend

5 -  n icht ausreichend

-  eine hervorragene Leistung;
-  eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen  Anforderungen 
liegt;
-  eine Leistung, die durchschnittlichen 
A nforderungen entspricht;
-  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
nach den A nforderungen genügt;
-? eine Leistung, die wegen erheblicher 
M ängel den Anforderungen nicht m ehr 
genügt.

§11

K lau su ra rb e iten
und sonstige sch riftliche A rbeiten

(1) Soweit nach den  „B esonderen Prüfungsordnungen“ 
Klausurarbeiten und/oder sonstige schriftliche Arbeiten vor
gesehen sind, soll der K andidat darin nachweisen, daß er in 
begrenzter Zeit und m it begrenzten Hilfsm itteln ein Problem  
mit den geläufigen M ethoden seines Faches erkennen und 
Wege zu einer Lösung finden kann.

(2) K lausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, deren 
Bestehen V oraussetzung für die Fortsetzung des Studium s ist, 
sind in der Regel von m indestens 2 P rüfern zu bewerten. Für 
studienbegleitende Leistungen gemäß § 3a Abs. 2 gilt dies nur 
nach Maßgabe des Landesrechts. Die Note ergibt sich aus dem  
arithm etischen Mittel der Einzelbewertung.

(3) Die „B esonderen Prüfungsordnungen“ regeln die Dauer 
der K lausurarbeiten und sonstiger schriftlicher Arbeiten.

§12

M ündliche P rüfung

(1) M ündliche P rüfungen werden entweder vor m ehreren 
Mitgliedern der Prüfungskom m ission (Kollegialprüfung) oder

Zur differenzierten B ew ertung der Prüfungsleistungen kann 
ir i den „B esonderen P rüfungsordnungen“ die Möglichkeit 
vorgesehen werden, Zw ischenw erte durch Erniedrigen oder 

• Erhöhen der einzelnen Noten um  0,3 zu bilden; die Noten 0,7 
und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(2) Die Fachnote errechnet sich aus dem  D urchschnitt der 
einzelnen Prüfungsleistungen. Auch können bew ertete 
Leistungsnachw eise, die w ährend des S tudium s un ter 
prüfungsm äßigen B edingungen erbrach t worden sind, nach 
Maßgabe der „B esonderen Prüfungsordnungen“ berücksich
tigt w erden, wenn die Prüfung ohnehin bestanden i§t: 32) 33)

Die „B esonderen P rüfungsordnungen“ können einzelnen 
Prüfungsleistungen ein besonderes Gewicht beimessen.

Die Fachnote lautet:

V Bei einem D urchschnitt bis 1,5
bei einem  D urchschnitt über 1,5 bis 2,5 
bei einem  D urchschnitt über 2,5 bis 3,5 
bei einem  D urchschnitt über 3,5 bis 4,0 
bei einem  D urchschnitt über 4,0

-  sehr gut
-  gut
-  befriedigend
-  ausreichend
-  nicht ausreichend.

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn säm tliche Fachnoten 
m indestens „ausreichend“ (bis 4,0) sind. 34)

(4) Die Gesamtnote, errechnet sich aus dem D urchschnitt der 
Fachnote in den einzelnen Prüfungsfächern. Für die Bildung 
der G esam tnote gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend.



Die G esam tnote einer bestanden Prüfung lautet:

Bei einem  D urchschnitt bis 1,5 -  sehr gut
bei einem  D urchschnitt über 1,5 bis 2,5 -  gut
bei einem  D urchschnitt über 2,5 bis 3,5 -  befriedigend
bei einem  D urchschnitt über 3,5 bis 4,0 -  ausreichend.

(5) Bei der Bildung der Fachnoten und der G esam tnote wird 
nur die erste Dezimalstelle hin ter dem Komma berücksichtigt; 
alle w eiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

§ 14

Wiederholung der Diplom-Vorprüfung

(1) Die Prüfung kann jeweils in den Fächern, in denen sie 
n ich t bestanden istf,eder als n icht bestanden gilt, w iederholt 
w erden. Eine /-tw^ite W iederholung desselben P rüfungsab 
schnittes oder der ganzen Diplom -Vorprüfung ist nach 
Maßgabe der örtlichen Prüfungsordnung zulässig.

(2) Die Frist, innerhalb der die W iederholungsprüfung 
abzulegen ist, bestim m t der Prüfungsausschuß, sofern nicht 
die örtlichen Prüfungsordnungen nach Maßgabe des L andes
rech ts hierüber Bestim m ungen treffen.

§ 15

Zeugnis

(1) Ü ber die bestandene Diplom -Vorprüfung ist u nver
züglich, möglichst innerhalb von 4 Wochen ein Zeugnis auszu
stellen, das die in den Einzelfächem  erzielten Noten und 
gegebenenfalls die Gesamtnote enthält. Das Zeugnis ist von 
V orsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.

(2) Ist die Diplom -Vorprüfung nicht bestanden oder gilt sie 
als n ich t bestanden, so erteilt der V orsitzende des P rü fungs
ausschusses dem K andidaten hierüber einen schriftlichen 
Bescheid, der auch darüber A uskunft gibt, ob und gegebenen
falls in welchem Umfang und innerhalb w elcher F rist die 
D iplom -Vorprüfung wiederholt w erden kann.

(3) D er Bescheid über die nicht bestandene Diplom- 
V orprüfung ist m it einer R echtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(4) H at der Kandidat die D iplom -Vorprüfung nicht b estan 
den, w ird ihm auf Antrag und gegen Vorlage der en tsp rechen 
den Nachweise sowie der Exm atrikulationsbescheinigung eine 
schriftliche Bescheinigung ~ ausgestellt, die die erbrach ten  
P rüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur Diplom- 
V orprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen en thält und 
erkennen  läßt, daß die Diplom -Vorprüfung nicht bestanden 
ist.

III. Diplomprüfung

§ 16

Zulassung

(1) Zur D iplom prüfung kann nur zugelassen w erden, wer

1. das Zeugnis der allgem einen H ochschulreife, e iner 
einschlägigen fachgebundenen H ochschulreife oder 
ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis 
besitzt,

2. die Diplom-Vorprüfung in dem selben -  oder nach 
Maßgabe des Landesrechts in einem  verw andten -  
Studiengang an einer w issenschaftlichen H ochschule 
im Geltungsbereich des G rundgesetzes oder eine 
gemäß § 6 Abs. 3 als gleichwertig angerechnete 
Prüfungsleistung bestanden hat,

3. eine nach den ,.Besonderen Prüfungsordnungen“ etwa 
erforderliche berufspraktische A usbildung erfolgreich 
abgeleistet hat,

4. die nach den ,,Besonderen Prüfungsordnungen“ 
geforderten, im einzelnen festzulegenden V oraus
setzungen für die Zulassung zur P rüfung erbracht hat, 
3 5 )

5. an einer in den „Besonderen Prüfungsordnungen“ 
etwa geforderten S tudienberatung teilgenom m en hat.

(2) Im übrigen gelten §§ 8 und 9 entsprechend.

517

Umfang und Art der Prüfung

(1) Die D iplom prüfung besteht aus

a) der Diplom arbeit,

b) den K lausurarbeiten und sonstigen schriftlichen 
Arbeiten, soweit sie nach den „B esonderen P rüfungs
ordnungen“ vorgesehen sind,

c) m ündlichen Prüfungen.
Die Reihenfolge ist in den „B esonderen Prüfungsordnungen“ 
zu regeln.

(2) Die „Besonderen P rüfungsordnungen“ regeln, in welchen 
Fächern der D iplom prüfung welche Leistungen zu erbringen 
sind. Die Entscheidung „n ich t ausreichend“ soll in den 
einzelnen P rüfungsfächern nur nach m ündlicher P rüfung 
getroffen werden.

(3) Die örtlichen P rüfungsordnungen m üssen die P rüfungs
anforderungen in den einzelnen Fächern soweit wie möglich 
konkret beschreiben und begrenzen.

(4) Der Prüfungsstoff soll nach M öglichkeit in der Weise 
konzentriert werden, daß

a) Prüfungsschw erpunkte und/oder

b) Pflicht- und Pflichtw ahlfächer 

gebildet werden.

Nach Möglichkeit sind E inzelfächer zu fachübergreifenden 
G ebieten zusam m enzufassen, in denen die Fähigkeiten und 
K enntnisse des K andidaten exem plarisch geprüft w erden 
können.

(5) Macht ein K andidat durch ein ärztliches Zeugnis 
glaubhaft, daß er wegen ständiger körperlicher B ehinderung 
n ich t in der Lage ist, die Prüfungen ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form abzulegen, kann der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses gestatten, gleichwertige Prüfungslei
stungen in einer anderen Form  zu erbringen.

5 18

Diplomarbeit

(1) Die Diplom arbeit soll zeigen daß der K andidat in der Lage 
ist, innerhalb einer vorgegebenen F rist ein Problem  aus 
seinem  Fach selbständig nach w issenschaftlichen M ethoden 
zu bearbeiten.

(2) Die D iplom arbeit kann  von jedem  in Forschung und 
Lehre tätigen Professor und anderen, nach L andesrecht 
prüfungsberechtigten Personen ausgegeben und betreut 
werden. Soll die D iplom arbeit in einer E inrichtung außerhalb 
der Hochschule durchgeführt w erden, bedarf es hierzu der 
Zustim m ung des V orsitzenden des Prüfungsausschusses. Den 
K andidaten ist G elegenheit zu geben, für das Them a der 
Diplom arbeit Vorschläge zu m achen.

(3) Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschus
ses dafür, daß ein K andidat rechtzeitig ein Them a für eine 
D iplom arbeit erhält.



(4* P ie  Diplom arbeit kann auch in Form einer G ruppenarbeit 
zugulacsen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bew er
tende Beitrag des einzelnen aufgrund der Angabe von 
A bschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven K riterien, 
die eine eindeutige A bgrenzung erm öglichen, deutlich u n te r
scheidbar und bew ertbar ist und die A nforderungen nach 
Absatz 1 erfüllt.36)

(5) Die Diplom arbeit kann erst nach der Zulassung des 
K andidaten zur D iplom prüfung ausgegeben werden. Die A us
gabe erfolgt über den V orsitzenden des Prüfungsausschusses. 
Der Zeitpunkt der Ausgabe ist ak tenkundig  zu machen.

(6) Die Bearbeitungszeit für die D iplom arbeit wird durch die 
Rahm enprüfungsordnung festgelegt; sie darf 6 Monate nicht 
überschreiten. Das Them a und die A ufgabenstellung der 
D iplom arbeit muß so lauten, daß die zur Bearbeitung vorgege
bene Frist eingehalten w^Lden kann. Das Them a kann nur 
einm al und nur innerhalb der ersten  zwei Monate der B e
arbeitungszeit zurückgegeben w erden. Im Einzelfall kann auf 
begründeten  Antrag der Prüfungsausschuß die B earbeitungs
zeit ausnahm sweise bis zur doppelten D auer der t in der 
Rahm enprüfungsordnung festgelegten Frist verlängern.

(7) Bei der Abgabe der D iplom arbeit hat der K andidat 
schriftlich zu versichern, daß er seine Arbeit -  bei einer 
G ruppenarbeit seinen en tsprechend gekennzeichneten Anteil 
der A rbeit -  selbständig verfaßt und keine anderen als die 
a r^ fc e b e n e n  Quellen und Hilfsm ittel benutzt hat.
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A nnahm e und B ew ertung  d er D ip lom arbeit

(1) Die Diplom arbeit ist fristgem äß bei der in den 
„B esonderen Prüfungsordnungen“ zu bestim m enden Stellen 
abzuliefern; der A bgabezeitpunkt ist aktenkundig  zu m achen. 
Wird die Diplom arbeit n icht fristgem äß abgeliefert, güt sie als 
mit „nicht ausreichend“ bew ertet.

(2) Die Diplom arbeit ist in der Regel von m indestens zwei 
P rü fern  zu bew erten. Einer der Prüfer soll der Professor bzw. 
die nach Landesrecht prüfungsberechtigte Person sein, der die 
Arbeit ausgegeben hat. Der zweite P rüfer wird vom V orsitzen
den des Prüfungsausschusses bestim m t. Bei nicht überein 
stim m ender Beurteilung entscheidet die Prüfungskom m ission 
über die endgültige Bewertung, soweit die „Besonderen 
Prüfungsordnungen“ keine andere Regelung treffen.

5 20

K lausu ra rbe iten , sonstige sch riftliche 
A rbeiten  und m ündliche P rüfungen

Für die schriftlichen und m ündlichen Prüfungen gelten die 
§§11 und 12 entsprechend.
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den. w enn die D iplom arbeit mit der Note „nicht ausre ichend“ 
bew ertet w orden ist.

(2) Bei der B ildung der G esam tnote kann in den „B esonde
ren P rü fungsordnungen“ der D iplom arbeit und einzelnen 
P rüfungsle istungen  e:n besonderes Gewicht beigem essen w er
den.

(3) Bt.i überragenden  Leistungen kann das G esam turteil „m it 
A uszeichnung bes tanden“ erteilt werden.

§ 23

W iederholung  der D ip lom prüfung

(1) Die P rü fungen  in den einzelnen Fächern und die 
D iplom arbeit können  bei* „n ich t ausreichenden“ L eistungen 
einm al w iederholt w erden. Eine Rückgabe des Them as der 
D iplom arbeit in der in 5 18 Abs. 6 Satz 3 genannten F rist ist 
jedoch nur zulässig, w enn der K andidat bei der A nfertigung 
seiner ersten  D iplom arbeit von dieser M öglichkeit keinen  
G ebrauch gem acht hatte.

(2) E ine zweite W iederholung der D iplom arbeit ist ausge
schlossen. § 14 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend für die zw eite 
W iederholung der übrigen Prüfungsleistungen.

(3) Die Frist, innerhalb  der die W iederho lungsprü fung  
abzulegen ist, bestim m t- der Prüfungsausschuß, sofern n icht 
die örtlichen P rüfungsordnungen  nach Maßgabe des L andes
rechts h ierüber B estim m ungen treffen.
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Zeugnis

(1) H at ein K andidat die D iplom prüfung bestanden, so erhält 
er über die Ergebnisse ein Zeugnis. § 15 gilt entsprechend. In 
das Zeugnis wird auch das Them a der D iplom arbeit und deren 
N oten aufgenom m en. G egebenenfalls sollen  ferner die 
S tud ienrich tung  u$d die S tudienschw erpunkte in das Zeugnis 
aufgenom m en w erden.

(2) Das Zeugnis träg t das D atum  des Tages, an dem  die letzte 
P rüfungsle istung  erb rach t worden ist.

§25

D iplom

(1) G leichzeitig m it dem  Zeugnis wird dem K andidaten  ein 
Diplom m it dem  D atum  des Zeugnisses ausgehändigt. D arin 
wird die V erleihung des akadem ischen Diplonigrades b eu r
kundet.

(2) Das Diplom wird von dem V ertreter des für die 
V erleihung zuständingen  Organs und dem V orsitzenden des 
Prüfungsausschusses un terzeichnet und mit dem  Siegel der 
H ochschule oder der Fakultät/Fachbereich  versehen.

Zusatz facher

(1) Der K andidat kann sich in w eiteren  als den vorgeschrie
benen Fächern einer Prüfung unterziehen (ZusatzFächer).

(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird auf 
A ntrag des K andidaten in das Zeugnis aufgenom m en, jedoch 
bei der Festsetzung der G esam tnote mit einbezogen.
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B ew ertung  der P rüfungsle istu rigen

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen in 
der D iplom prüfung, der Leistungen in den einzelnen P rü 
fungsfächern  und für die Bildung der G esam tnote gilt § 13 
entsprechend. Die Diplom prüfung .ist auch dann nicht bestan 

IV. Schlußbestim m ungen

U ngültigkeit d e r D iplom -V orprüfung 
und d er D ip lom prüfung

(1) Hat der K andidat bei einer P rüfung getäuscht und wird
diese T atsache erst nach der A ushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so kann der P rüfungausschuß nachträglich die Noten 
für diejenigen P rüfungsleistungen, bei deren Erbri der
K andidat getäuscht hat, en tsprechend berichtig i die
P rüfung  ganz oder teilw eise für n icht bestanden e i r  .n .

(2) Waren die V oraussetzungen für die Zulassung zu ei' *  ̂
P rüfung  nicht erfüllt, ohne da3 der K andidat h 'er 
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Auch,
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des Zeugnisse? begannt, so wird dieser M ange' durch das 
"Re. leben der Prüfung geheilt. Hat der K a n d i .h u  die Zu’asMjnß 
V orsätzlich zu U nrecht erw irkt, so en tscheidet der P rü fungs
ausschuß un ter Beachtung der jew eiligen V erw ahungsver- 

brensgeselze der Lander.

Dem K andidaten ist vor einer E ntscheidung  G elegenheit
r Ä ußerung zu geben.

{•L Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und 
gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine E ntscheidung  nach 
A bsatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von 5 Jahren  
ab dem  Datum  des Prüfungszeugnisses abgeschlossen.

§ 27

Eins^ht in die Prüfungsakten

N ach A bschluß'des Prüfungsverfahrerrs wird dem K andidaten  
au f A ntrag E insicht in seine schriftlichen P rüfungsarbeiten , 
die darau f bezogenen G utachten der P rü fer und in die 
P rüfungsprotokolle gewährt. Das N ähere regelt die örtliche 
P rüfungsordnung unter Berücksichtigung des jew eiligen 
L an des-V erw altungs Verfahrensgesetzes.

M Durch diese ,,Allgemeinen Best imm ungen für Diplomprüfungs-  
W Ordnungen“ wird der Beschluß der Kultusministerkonferenz vom " 

1 .1 2 .1 9 7 2  zur „Einführung kontrollierter und zeitlich  begrenzter  
Exper im ente  im Prüfungswesen“ nicht berührt.

2 ) Bayern enthält  sich hierzu der Stim m e Bayern behält sich vor, 
unterschiedliche Diplomgrade festzulegen, die von Am ts wegen in 
die Diplomurkunde aufgenommen werden.

P r o to k o l ln o t i i  Baden-Württemberg: Baden Württemberg geht  
d avon  aus, daß die Kennzeichnung der Fachrichtung gern. 1 18 
KHG auch die Hochschulart umfaßt, an der der Studiengang  
argeboten  wird, z B. „Diplom ingenieur (FH)“ .

Für die Fest legung des akademischen G r a d «  ist das jew eil ige  
Landesrecht maßgebend.

Das Bestehen  der Diplomprüfung kann nach Maßgabe der 
beamtenrechthchen Vorschriften des Bundes und der Länder eine  
Voraussetzung für die Übernahme in den höheren Staatsdienst  
bilden.

Nach baden-w ürttem bergischem  Landesrecht wird eine berufs
praktische Tätigkeit nur dann nicht angerechnet,  soweit  sie einen  
nicht aufteilbaren Abschnitt von mindestens vier Monaten umfaßt.

Bei der Anw endung von 5 10 Abs 3 und 4 HHG kann sich auch aus 
der Studienreform in den jeweiligen Studiengkngen ergeben, daß 

. die Regeistudienzeiten für Studiengänge an wissenschaftl ichen  
B H ochschu len  mehr als E Semester betragen.

B e i  der Anwendung von 5 10 Abs 3 und 4 HRG kann sich 
insbesondere aus dem Stand der Stuöienreform in den jeweil igen  
Studiengängen  ergeben, daß die Regeistudienzeiten für S tu d ien 
gänge an wissenschaftlichen Hochschulen in der Mehrzahl der Fälle 
j edenfa l ls  bei einer erstmaligen Fest legung mehr als 8 Semester  
betragen. ^

Unter  „Besonderen Prüfungsordnungen“ sind sowohl die von  der 
W estdeutschen Rektorenkonferenz und der Ständigen Konferenz  
der Kultusminister der Länder verabschiedeten Rahm enprüfungs
ordnungen als auch die örtlichen Prüfungsordnungen der Fachbe
reiche Takullaten zu verstehen.

B aye rn  enthält sich hierzu der S tim m e und erklärt, daß nach  
se inem  H ex-h sch ul recht Hochschulprüfungen nicht völl ig  durch 
studienbegleitende Leistungen ersetzt werden können.

P ro to k o l ln o t i i  von Brem en, Hamburg, H e s se n ,  N ied ersa ch sen ,  
Kheinland-Pfalx und Schleswig-Holstein: D iese  Länder behalten  
sich vor, bei der Festsetzung der Prüfungsfristen von der 
durchschnittl ichen Studiendauer in dem jew eil igen  Studier.gang  
auszugehen Brr men verweist  auf { 130 Abs 4 des Landeshoch-  
schu lgese lze i

Baden-W ürttem berg und Bavern gehen davon aus. daß die 
G esamtöauer der Nachfrist für das G esamtstudium  12 Monate nicht 
übersteigen darf, sofern der Student die Gründe zu vertreten hat.

D ie  Einhaltung der Prüfungsfristen wird im Fall des I 3 Abs 4 nur 
nach Maßgabe landesrrohthcher bzw. bochschulrechtlirher Vor
schriften verbindlich.

Diese  Best imm ung beruh! auf der bisheriger. Bei. . are. si* v. ;rc 
g' 1 \dert ,  sobald HHG und HHG «l 5t Abs. 3.» novell iert sind

Baden-W ürttemberg und Bayern  gehen davon aus, daß ruy r h 
mit dem Ende* der Zulassung bzw. mit der Exmatrikulat <>r. g-, n aß 
{ 17 Abs 3 HHG der Verlust des Prufungsanspruches vorgesehen  
werden kann.

14)N a c h  Landesrecht Baden-Württembergs kann an die Stehe des 
Prüfungsausschusses auch der Dekan treten.

15Die „Besonderen  Prüfungsordnungen können  vorseh en , ds£ je ein 

Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung g eb ä ce t  

wird.

36)Im  Rahmen ener Überleitung gemäß 5 75 HRG auch Hochschul
lehrer, die nicht die Bezeichnung „Professor“ tragen.

17) B rem en  verweist auf § 62 Brem. HG.

58) Landesrechtliche Vorschriften über die Qualifikation der Prüfer 
sind zu beachten.

i ö )D ie  örtlichen Prüfungsordnungen müssen eine Regelung über die 
Zuständigkeit treffen.

20Soweit  nach Landesrecht möglich, sollen an ausländischen H o ch s ch u le n  

verbrachte Studie nzeiten  oder dabei erbrachte S tudie nle is tungen auf Antrag  

abgerechnet  werden.

21) Protokollnotiz Bayern: Nach dem Bay. Hochschulgesetz können  
Studienzeiten und Studienleistungen beim Übergang von einer 
Fachhochschule an eine wissenschaftliche Hochschule nur auf  
Antrag angerechnet werden.

22) Protokollnotiz Bayern: Nach dem Bay. Hochschulgesetz können  
Studienzeiten und Siudienleistungen beim Übergang von einer 
Fachhochschule an eine wissenschaftliche Hochschule  nur auf  
Antrag angerechnet werden.

23) Bayern und Rheinland-Pfalz halten eine derartige Regelung für 
Einstufungsprüfungen in den Allgemeinen B est im m ungen für 
Diplomprüfungsordnungen für nicht zulässig.

24) Vorausetzungen in diesem Sinne sind Zeitdauer des Studiums  
(unbeschadet 5 17 Abs. 1 HRG), erfolgreiche Teilnahme an Lehrver 
anstaltungen, ggf. erbrachten Leistungen im Rahmen einer E in 
stufungsprüfung (5 19 HRG) usw.

25) Landesrecht kann dies auch für verwandte Studiengange vorsehen.

26) Landesrecht kann flies auch für verwandte Studiengänge vorsehen.

27> B ayern  erklärt, daß im Interesse der Gleichbehandlung die 
Zulassung auch dann abgelehnt werden darf, w enn  der Kandidat  
die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung in dem selben  
Studiengang oder gegebenenfalls in e inem  verwandten S tu d ien 
gang an einer wissenschaftlichen Hochschule außerhalb des  
Geltungsbereichs des Grundgesetzes nicht bestanden hat.

2e> Berlin erklärt, es sollte in 5 10 bei der geltenden Fassung A 3 D  
verbleiben.

2ß)N a c h  der in Bauern geltenden Rechtslage sind mündliche  
Ergänzungsprüfungen nicht zulässig.

3Ch H am burg  und Bav rrn behalten sich mit Rücksicht auf das geltende  
Landesrecht vor. daß Beisitzer nicht gehört werden

31jD a s  Landesrecht B rem ens erlaubt die zur Zeit geltende Regelung  
in Diplomprüfungsordnungen, daß die Leistungen zur Diplom-  
Vorprüfung nur auf Wunsch des Studenten benotet  werden.

a2)Für  die Freie und Hansestadt H am burg gilt folgendes Bei der 
Bildung der Noten (Fachnoten und Gesamtnote) müssen die in 5 10 
Abs 2 genannten Prüfungsleistungen überwiegen.

33)  Nach Maßgabe des Landesrechts in B ayern  können bewertete  
L eistungsnachweise  nicht bei der Berechnung der Fachnote,  
sondern nur bei der Berechnung der Gesamtnote berücksichtigt  
w erden.

34) Die „Besonderen Prüfungsordnungen“ können anstelle der 
Vorschrift in Absatz 3 vorsehen, daß die Prüfung bestanden ist. 
w en n  die Leistungen in einzelnen besonders bezeichneten Fächern  
m indestens  mit der Note „ausreichend“ fbis 4.0) bewertet  worden  
sind und im übrigen der Gesamtdurchschnitt  der Fachnoten  
m indestens  „ausreichend“ (bis 4.0) ist (Kompensationsprinzipi

3!>) Voraussetzungen in diesem Sinne u nd  Zeitdauer des Studium s,  
erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen, ggf  erbrachte  
L eis tungen  im Rahmen einer Einstufungsprüfung (5 19 HRG) usw .

s *)Für Berlin  und Hamburg gilt. daß die örtlichen
Prüfungsordnungen vorsehen müssen, daß in e inem Kolloquium  
festzustellen ist, ob der einzelne Bcwrrt>er seinen Beitrag sow je den  
Arlxotsprozeß und da* Arbeitsergebnis der Gruppe selbständig  
er labtem  und vertreten kann.
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